
Erweiterung der Ortslagenabgrenzungssatzung 
für den Ort Werfen

nach § 34 (4) Baugesetzbuch

Der Rat der Gemeinde Windeck
hat in seiner Sitzung am 20.2.06.
beschlossen, für einen
Teilbereich des Ortes Werfen eine
Ortslagenabgrenzungssatzung zu
erlassen

Windeck-Rosbach, den 25.11.09

Gemeinde Windeck
Der Bürgermeister
I.A. Engelbert

Die Beteiligung der Öffentlichkeit
(Offenlage) hat gemäß
Ratsbeschluss vom 20.2.06. in
der Zeit vom 7.7.08 bis 7.8.08.
stattgefunden.

Windeck-Rosbach, den 25.11.09

Gemeinde Windeck
Der Bürgermeister
I.A Engelbert

Die erneute Beteiligung der
Öffentlichkeit (Offenlage) hat
gemäß Ratsbeschluss vom 8.1.09.
in der Zeit vom 30.3.09 bis
30.4.09. stattgefunden.

Windeck-Rosbach, den 25.11.09

Gemeinde  Windeck
Der Bürgermeister
I.A. Engelbert

Nebenstehender Plan ist Teil der
Ortslagenabgrenzungssatzung
für einen Teilbereich des Ortes
Werfen gem. § 34 (4) Ziff. 2
BauGB vom heutigen Tage.

Windeck-Rosbach, den 26.11.09
Gemeinde Windeck
Der Bürgermeister

(Funke)

Dieser Plan ist durch Beschluss 
des Rates am 8.6.09 als Satzung 
beschlossen worden.

Der Beschluss  der Satzung 
wurde am  18.12.09             
veröffentlicht (§ 10 (3)BauGB).

Windeck-Rosbach, den 13.10.10

Gemeinde  Windeck                             
Der Bürgermeister

-

(Funke)

Dieser Plan ist der Urkundsplan.

Windeck-Rosbach, den 26.11.09

Gemeinde Windeck
Der Bürgermeister

(Funke)
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Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.9.2004 /BGBl. 
I. S.2414) in der derzeit gültigen Fassung

Planzeichenverordnung (PlanzVO vom 18.12.1990 (BGBl. I. S. 58 

Legende

=   Innenbereich nach § 34 BauGB

Hinweise: - Die bestehende Waldgrenze und § 47 Landesforstgesetz sind zu beachten
- Bei der evtl. Entdeckung von Bodendenkmälern sind die §§ 15 ff DSchG zu beachten

=   Erweiterung Satzung gem. FNP

=  geschützter Einzelbaum

Textfestsetzungen
für die Erweiterung der Ortslagenabgrenzungssatzung für den Ort Werfen

Versickerung von Regenwasser auf Stell- und Parkplätzen
Textliche Festsetzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB):
„Im Änderungsbereich der Ortslagenabgrenzungssatzung sind neu anzulegende Stell- und Parkplätze mit ihren 
Zufahrten nur in wasserdurchlässiger Bauweise (Pflaster mit mind. 20 % Fugenanteil, Drainpflaster, 
Rasenpflaster, Schotterrasen oder ähnliches) zulässig.“
Gehölzpflanzungen in den Hausgärten
Textliche Festsetzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB):
„Je angefangene 300 m² der Baugrundstücksfläche ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum der 
Pflanzliste 1 oder ein hochstämmiger Obstbaum der Pflanzliste 2 in der nachfolgenden Mindestqualität 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Darüber hinaus sind mindestens 7 % der Baugrundstücksfläche mit Gehölzen (Bäume oder Sträucher) der 
Pflanzliste 1 nachfolgender Mindestqualität zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Spätestens in der, der erstmaligen Errichtung einer baulichen Anlage auf dem Baugrundstück folgenden 
Pflanzzeit (Oktober - April), müssen die Pflanzungen durchgeführt werden.
Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume und Sträucher sind die vorhandenen Bäume und 
Sträucher einzurechnen, ebenso die zu pflanzenden Bäume und Sträucher aufgrund anderer Festsetzungen.
Mindestanforderung Laubbaum/Obstbaum: 
Hochstamm (Laubbaum): 3 x verpflanzt, Stammumfang 12 - 14 cm
Hochstamm (Obstbaum): 2 x verpflanzt, Stammumfang 8 – 10 cm
Heister: 2 x verpflanzt, Höhe 250 - 300 cm
Mindestanforderung Sträucher:
Sträucher 2 x verpflanzt, Höhe 100 -150 cm
Die in der beigefügten Pflanzliste 1: „Sträucher“ aufgelisteten Arten sind zu möglichst gleichen Anteilen zu 
verwenden.
Erhaltungs-Festsetzung für zwei markante Einzelbaume
Textliche Festsetzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB):
„Die Esche auf dem Grundstück Gemarkung Leuscheid, Flur 39, Flurstück 62 und die Eiche innerhalb der 
Parzelle der Schnepper Straße südlich der Grundstücks Gemarkung Leuscheid, Flur 39, Flurstück 77 sind 
durch die Eigentümer zu schützen, zu pflegen und zu erhalten. Jegliche bauliche Nutzung im Bereich der 
Kronentraufe (z.B. Gartenhaus, Stellplatz, Versiegelung etc.) ist unzulässig. Bei Baumaßnahmen sind die 
Bäume entsprechend der DIN 18920 zu schützen. Eine Beseitigung der festgesetzten Bäume bedarf der 
Zustimmung der Gemeinde.
Beseitigte oder abgestorbene Bäume sind durch Nachpflanzung der gleichen Arten der Mindestqualität 20 - 25 
cm Stammumfang, 4 x verpflanzt zu ersetzen. Die Nachpflanzung hat auf dem gleichen Grundstück zu 
erfolgen.
Erhaltungs-Festsetzung für zwei markante Einzelbäume
Textliche Festsetzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB):
„Die Esche auf dem Grundstück Gemarkung Leuscheid, Flur 39, Flurstück 62 und die Eiche innerhalb der 
Parzelle der Schnepper Straße südlich der Grundstücks Gemarkung Leuscheid, Flur 39, Flurstück 77 sind 
durch die Eigentümer zu schützen, zu pflegen und zu erhalten. Jegliche bauliche Nutzung im Bereich der 
Kronentraufe (z.B. Gartenhaus, Stellplatz, Versiegelung etc.) ist unzulässig. Bei Baumaßnahmen sind die 
Bäume entsprechend der DIN 18920 zu schützen. Eine Beseitigung der festgesetzten Bäume bedarf der 
Zustimmung der Gemeinde.
Beseitigte oder abgestorbene Bäume sind durch Nachpflanzung der gleichen Arten der Mindestqualität 20 - 25 
cm Stammumfang, 4 x verpflanzt zu ersetzen. Die Nachpflanzung hat auf dem gleichen Grundstück zu 
erfolgen.
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